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Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 09.05.2007
Oberbürgermeister

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 35. Sitzung des Stadtrates  der Stadt Eisenach am Freitag, dem
25. Mai 2007, um 16.00 Uhr, im Saal 13, EG, Verwalt ungsgebäude, Markt 22 (Ein- und
Ausgang über Badergasse), mit folgender Tagesordnun g ein:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
4) Genehmigung der Niederschrift über die 33. Sitzung am 27. April 2007 – öffentlicher Teil
5) Berufung eines sachkundigen Bürgers in den Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und

Gesundheitswesen
6) 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und

die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

7) 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und
die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

8) 3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

9) Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2007
hier: Beratung und Beschlussfassung

10) Sportbad Eisenach GmbH (SEG)
hier: Zustimmung zur Festsetzung privatrechtlicher Entgelte für die Nutzung der Sauna

11) Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld
oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Eisenach (Spielapparatesteuersatzung)
hier: Einbringung

12) Trink- und AbwasserVerband Eisenach – Erbstromtal
hier: Übertragungsvertrag

13) Blockkonzept Marienstraße 6 – 28
hier: Selbstbindungsbeschluss

14) Öffentliche Widmung der Straße „Auf dem Ufer“ im Ortsteil Neuenhof
15) Betriebssatzung für den Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“

hier: Einbringung
16) Antrag der DIE LINKE.PDS-Stadtratsfraktion – Würdigung des Engagements von

Bürger/innen, Vereinen und Institutionen gegen Rechtsextremismus und Ausländer-
feindlichkeit
(TOP 23 der 28. Sitzung des Stadtrates am 15.12.2006)

17) Antrag der DIE LINKE.PDS-Stadtratsfraktion – Zum Erhalt der E.ON Thüringen
18) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Asylbewerber/innen
19) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Personalangelegenheiten
Gesellschaftsangelegenheiten

Doht
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Oberbürgermeister
Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.14

Betreff

Ansiedlung eines Media-Marktes

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:986/98 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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Bericht

Die Firma Media Markt möchte in Eisenach einen Elektrofachmarkt mit 3.000 m² Verkaufsfläche
errichten. Der dazu vorgesehene Standort ist das Areal zwischen den Märkten OBI und Lidl in
Stregda innerhalb des Bebauungsplanes B 40 „Bau- und Heimwerkermarkt“.

Die rechtliche Situation stellt sich wie folgt dar:

�  Ein Elektrofachmarkt gehört auf Grund seines Produktangebotes zum innenstadttypischen
Sortiment (Regionaler Raumordnungsplan Südthüringen).

�  Mit der vorgesehenen Verkaufsfläche und den zu erwartenden nicht unwesentlichen
Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung ist dieser Fachmarkt nur in einem Kerngebiet
nach § 7 Baunutzungsverordnung oder in einem Sondergebiet nach § 11 BauNVO zulässig.

�  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 40 mit Stand Beschluss vom 24.06.2005 – Abwägung über
die Stellungnahmen zum 2. Entwurf – weist in Übereinstimmung mit den im Verfahren
formulierten Auflagen der Raumordnungsbehörde 10.700 m² Vfl. im Sondergebiet für den Bau-
und Heimwerkermarkt sowie 1.500 m² Vfl. im Gewerbegebiet aus. Verkaufsflächen für einen
Elektromarkt sind nicht vorgesehen.

�  Es liegt ein vom Stadtrat (02/1998) beschlossenes Konzept zur Entwicklung der
Handelsflächen vor, das eine Neuausweisung von großflächigen Handelseinrichtungen
für  zentrenrelevante Branchen in peripherer Lage ausschließt.

Um der Stadt eine umfassende Beurteilung des Vorhabens zu ermöglichen, wurden zwei Gutachten
erstellt, die dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus und dem Bau-,
Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellt wurden.

(1) Verträglichkeitsuntersuchung zur Ansiedlung eines Media Marktes
in Eisenach Mühlhäuser Chaussee
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, Oktober 2006
Auftraggeber: TUPAG Holding-AG

(2) Verträglichkeitsanalyse zur Ansiedlung eines Elektro-Fachmarktes in der Stadt Eisenach
BBE Unternehmensberatung GmbH, Februar 2007
Auftraggeber: ITG Euro-Shopping-Malls Hötzelsroda GmbH & Co KG

Beide Gutachten sagen aus, dass die Ansiedlung eines Media Marktes in Eisenach grundsätzlich als
verträglich eingestuft werden kann.

�  Fehlbedarf an Elektroartikeln
�  Stärkung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion
�  Steigerung der Kaufkraftbindung

Gleichzeitig wird aber auch eine Umsatzumverteilung erfolgen.

In den Gutachten werden drei mögliche Standorte untersucht:

�  Bahnhofstraße, Tor zur Stadt
�  Stregda, Mühlhäuser Chaussee, Areal OBI/Lidl
�  Hötzelsroda, PEP Einkaufszentrum

In der folgenden Tabelle werden allen drei Standorten vergleichend dargestellt. Die Informationen
basieren auf den Gutachten und wurden durch das Fachamt ergänzt. Dabei handelt es sich um die
konkreten Fakten ohne spekulative Aussagen und Bewertung.
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Vergleich der Standorte:

Bahnhofstraße
Tor zur Stadt

Mühlhäuser Chaussee
BPl Nr. 40, Bau- und
Heimwerkermarkt

Hötzelsroda
PEP Einkaufszentrum

Lage Innenstadt, unmittelbar angrenzend an
das Stadtzentrum, Verbindungsachse
Bahnhof - Stadtzentrum

Randlage Ortsteil Stregda Randlage Ortsteil Hötzelsroda

Einbindung integriert in geplantem
Einkaufszentrum (EKZ)

geplantes separates Gebäude zwischen
OBI und Lidl,
Fachmarktagglomeration

integriert in bestehendes EKZ

Stellplätze, Mehrfachnutzung Parketage ebenerdig ebenerdig
verkehrliche Anbindung
   Motorisieren Individualverkehr B 19,

Hauptverteilerachse Rennbahn
BAB 4, L1016, K 2a, über Kreisverkehr

   ÖPNV BHF, ZOB alle städtischen und
überörtlichen Linien

Bushaltestelle
mehrere Stadt- und Überlandlinien

Bushaltestelle
mehrere Stadt- und Überlandlinien

   Fußgänger Hauptfußgängerachse BHF -
Innenstadt

EW aus Wohngebiet Nord und Stregda EW Hötzelsroda/Südteil

Grundstückszuschnitt,
Bebauungsmöglichkeit

langgestreckt, mehrgeschossig ebenerdig, eingeschossig vorhandenes Objekt,
größtenteils ebenerdig

Planungsrecht
   Stand städtebauliche Zielsetzung zur

Entwicklung   durch den Stadtrat
beschlossen
Bebauungsplan im Verfahren

Bebauungsplan Stand 2. Entwurf, dazu
Abwägung: keine weiteren
Handelsflächen

Bebauungsplan Sondergebiet
Elektrowaren nicht zulässig

   notwendige weitere Schritte Bebauungsplan
weiterführen/abschließen

neuer Abwägungsbeschluss
3. Entwurf
Änderung Handelsnetzkonzept

Änderung Bebauungsplan,
neues Verfahren
Änderung Handelsnetzkonzept



Ansiedlung eines Media Marktes                                                                                                                                           Seite 5
65.14

Bereits im März 2006 wurde durch die GMA eine Markt- und Standortanalyse „Der Einzelhandel und
das Ladenhandwerk in der Stadt Eisenach“ erstellt, welches die Gesamtsituation der Handelsproblematik
untersucht. Die entsprechende Berichtsvorlage wurde Ihnen in der Stadtratsitzung am 19.07.2006
übergeben. Danach sind 506 Betriebe mit einer Verkaufsfläche von 161.585 m2 in Eisenach erfasst.  Dies
entspricht bei einer Einwohnerzahl von 43.727 (2005) einer Verkaufsflächenausstattung von ca. 3,69 m²
je Einwohner (Städte dieser Größenordnung Ø 2,48 m²/EW). Die Kaufkraftkennziffer liegt mit 87,9 etwa
12% unter dem Bundesdurchschnitt.

Die Ansiedlung eines Elektrofachmarktes in der Größenordnung von 3.000 m² Verkaufsfläche ist auf
Grund der Zentralität der Stadt Eisenach, des großen Einzugsbereichs (Gutachten (1): 166.320 EW, (2):
280.191 EW) und einer derzeit unterdurchschnittlichen Angebots- und Wettbewerbssituation
grundsätzlich zu befürworten. Mit der Erhöhung der Kaufkraftbindung können gleichzeitig neue
Konsumenten an den Standort Eisenach gezogen werden. Die zu erwartende Umsatzverteilung wird v. a.
den betriebstypengleichen Fachmarktanbieter MediMax im Marktkauf betreffen.

Zu entscheiden ist, an welchem Standort ein solcher Markt aus städtebaulichen Prämissen und im Sinne
einer ganzheitlichen und nachhaltigen Stadtentwicklung akzeptiert werden kann. Diese Entscheidung
obliegt der Stadt im Rahmen der ihr vom Gesetzgeber ausdrücklich zugestandenen Planungshoheit.

Standort Bahnhofstraße

Der Einzelhandel hat mit seiner Leitfunktion für die Attraktivität der Innenstädte eine herausragende
Bedeutung.
Folgerichtig sollen im Projekt „Tor zur Stadt“ die Möglichkeiten geschaffen werden, innerhalb eines
auszuweisenden Kerngebietes Ladenflächen bis 10.000 m² anzubieten. Ideal wären mindestens zwei
Fachmärkte, die als „Magnetbetriebe“ fungieren. Zum Einen müssen diese das Angebot der Innenstadt
ergänzen, sich also nicht erheblich als Konkurrenz für die bestehenden Ladengeschäfte erweisen. Zum
Anderen sollen sie aber in Ihrer Bedeutung über den Nahversorgungsbereich hinausgehen, um
zusätzliche Kunden für Eisenach zu gewinnen, die dann auch das gesamte Stadtzentrum nutzen.
Ein Elektrofachmarkt wäre dafür gut geeignet. Der Verkaufsflächenanteil dieser Branche beträgt im
Stadtzentrum 4%. Durch die im Gutachten (1) angegebene Umsatzverteilung von 37-38% wird es zwar
zu Verlusten bei den wenigen Fachgeschäfte in der Innenstadt kommen, dieses wird aber auch bei einer
anderen Standortwahl des Fachmarktes passieren.
Aus Sicht der Stadtentwicklung stellt dieser Standort die Vorzugsvariante dar. Trotz des langgestreckten
Grundstücks und somit des nicht idealen Flächenzuschnittes und der kostenintensiveren
mehrgeschossigen Bebauung überwiegen die Vorteile durch den integrierten Standort in unmittelbarer
Zentrumsnähe, die umfassende Erreichbarkeit aus dem Stadtgebiet und den ÖPNV sowie der gewollten
Stärkung der Innenstadt durch die Angebotserweiterung und die fußläufig erreichbaren
Hauptgeschäftslagen.

Standort Stregda, Mühlhäuser Chaussee

Die Vorzüge dieses Standortes liegen in der optimalen Erreichbarkeit durch die Autobahnabfahrt
Eisenach- Mitte. Mit der Verlegung der BAB 4 wird sich dieser Vorteil nicht wesentlich ändern, da die
Anbindung an die neuen Abfahrten durch die Kreisstraße K 2a und die jetzige Autobahn gewährleistet
ist.
Mit einer weiteren Ansiedlung einer innenstadtrelevanten Handelsbranche an die Peripherie  wird es zu
einer fortschreitenden Zergliederung der Einzelhandelsstruktur kommen. Die Chance, Kunden dieses
Standortes für das Stadtzentrum zu gewinnen, wird als eher gering eingeschätzt.
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Standort Hötzelsroda, Einkaufszentrum PEP

Mit der Ansiedlung eines Elektrofachmarktes an diesen Standort werden keine zusätzlichen
Handelsflächen geschaffen, da es sich hier um ein bestehendes Einkaufszentrum handelt. Mit der
Verlagerung der BAB 4 wird sich die verkehrliche Anbindung des Standortes verbessern.
Die beim Standort Stregda genannten Nachteile wegen der innenstadtrelevanten Branche treffen auch
hier zu.
Der bestehende Bebauungsplan schließt ausdrücklich Elektrowaren aus. So wurde bereits bei der
Erstellung dieses Bebauungsplanes (Rechtskraft 1992) auf die Entwicklung des Stadtzentrums Rücksicht
genommen.

Resümee

Oberste Priorität im Rahmen der Stadtentwicklung ist die Stärkung der Innenstadt. Alle in den letzten
Jahren auf den Weg gebrachten strategischen Konzepte und Planungen zielen in diese Richtung
(Landesentwicklungsplan, Regionaler Raumordnungsplan Südthüringen - Anhörung zum neuen Entwurf
Regionalplan ab Juni 2007, Stadtentwicklungskonzept, Konzept zur Entwicklung der Handelsflächen,
Bebauungspläne).

Bereits die oben genannte Gesamtanalyse von 2006 weist auf das Unterangebot des Stadtzentrums hin. In
den nördlichen Stadtbereichen beträgt der Verkaufsflächenanteil ca. 50%, demgegenüber liegt dieser
Anteil in der Einkaufsinnenstadt nur bei 15%.

Die beide Gutachten zum Elektrofachmarkt bestätigen, dass aus städtebaulicher Sicht von den drei
geprüften Standorten die Bahnhofstraße auf Grund der Innenstadtlage und der damit verbundenen
positiven Wirkung auf das Stadtzentrum zu bevorzugen ist.

Dagegen steht die bisherige Aussage der Firma Media Markt, sich nur in Stregda anzusiedeln.

Unumstritten ist, dass mit der Ansiedlung von Media Markt kein zweiter schlagkräftiger
Elektrofachmarkt in Eisenach entstehen kann. Die bestehende Unterversorgung in dieser Branche wird
von einem Markt dieser Größenordnung abgedeckt. Mit der Akzeptanz der Vorgabe der Firma Media
Markt für Stregda würde sich im Stadtzentrum also kein weiterer renommierter Elektromarkt ansiedeln,
somit würde das diesbezügliche Defizit in der Handelsflächenstruktur der Innenstadt bestehen bleiben.

Trotz der marktführenden Rolle der Fa. Media Markt sollte bedacht werden, dass bei einem Bekenntnis
der Stadt für die Bahnhofstraße dort auch – bei weiterem Nichtinteresse von MediaSaturn an diesem
Standort – ein anderer Anbieter gefunden werden kann.

Zu bedenken ist ebenfalls die Beispielwirkung einer Entscheidung, eine weitere innerstädtische Branche
dezentral zu platzieren. Wie wird mit weiteren Anbietern umzugehen sein, die sich an der Peripherie der
Kernstadt ansiedeln wollen? Ein Antrag eines führenden Spielwarenfilialisten liegt bereits vor.

In Abwägung aller Vor- und Nachteile sollte im Interesse einer geordneten Stadtentwicklung ein
Elektrofachmarkt nicht außerhalb des Stadtzentrums angesiedelt werden. Dem Standort Bahnhofstraße –
Tor zur Stadt – muss erste Priorität zugestanden werden.

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Rexrodt Menge Schambach (670511)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20/20.1 205005

Betreff

Neuaufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 1,5 Mio. €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 91210.37710
 weitere Ausgaben HH-Stelle: 91210.80700 (Zins)     Ausgaben Haushaltsstelle : 91210.97780

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I.  Bericht

Die Haushaltssatzung 2006 wurde incl. einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € beschlossen. Die erforderliche
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheid vom 26.01.06. Der Kreditbetrag wurde in der
Jahresrechnung  2006 als Haushaltseinnahmerest zur Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste übertragen
(auf die Berichtsvorlagen an den Stadtrat zur Jahresrechnung 2006 im April 2007 wird verwiesen). Da
zwischenzeitlich ein Teil der Ausgabeansätze in Anspruch genommen wurde, war die Finanzierung durch Aufnahme
des Darlehens sicherzustellen. Darüberhinaus ist im Jahr 2007 mit weiteren Zinssteigerungen zu rechnen, bereits im
Juni wird die nächste erwartet. Die Kreditaufnahme war von daher auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
geboten.

Es erfolgten am 09.05.2007 Abfragen bei verschiedenen Kreditinstituten mit folgenden Vorgaben:

�  Angaben alternativ für ein Ratendarlehen und ein Annuitätendarlehen
�  Festzinsdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren
�  Angabe der Zinssätze bei 10 und 20 Jahren Zinsbindung
�  Zinsberechnungsmethode 30/360 Tage
�  vierteljährliche nachträgliche Zins- und Tilgungszahlungen
�  Angabe des effektiven Jahreszinses, d. h. incl. Gebühren
�  Valutierung 22.05.2007.

Im Ergebnis der eingereichten Angebote wurde der Zuschlag für die Kreditsumme in Höhe von 1,5 Mio. € an die
Deutsche Kreditbank Erfurt  erteilt. Es wurde ein Ratendarlehen mit einer Zinsbindungsfrist von 10 Jahren und
einem Zinssatz von effektiv 4,38 % ausgewählt.

Gemäß § 7 Abs. 2 Buchstabe c der Hauptsatzung liegt die Entscheidung zum Abschluss von
Einzelkreditverträgen innerhalb des vom Stadtrat beschlossenen und von der
Rechtsaufsichtsbehörde genehmigten Rahmens der Haushaltssatzung und auch für
Umschuldungen beim Oberbürgermeister.

Der Kreditvertrag wird in Kürze unterzeichnet und der Betrag vereinnahmt.

Doht
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Seibicke (Tel.:204)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 01.6 10 24 03

Betreff

Berufung eines sachkundigen Bürgers in den Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und
Gesundheitswesen

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 13
AZ:  10 24 03

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
die Berufung von Frau Evelyne Böhns als sachkundige Bürgerin in den Ausschuss für Familie,
Jugend, Soziales und Gesundheitswesen.

II. Begründung

Die SPD-Fraktion hat mitgeteilt, dass mit Wirkung v om 16.04.2007 Frau Anne-Katrin Lang
ihre ehrenamtliche Tätigkeit als sachkundige Bürger in niederlegt hat. Das
Vorschlagsrecht für die Besetzung steht der SPD-Sta dtratsfraktion zu. Diese teilte mit,
dass Frau Evelyne Böhns als sachkundige Bürgerin fü r den Ausschuss für Familie,
Jugend, Soziales und Gesundheitswesen vorgeschlagen  wird.

Doht
Oberbürgermeister



1. Änderungssatzung Hebesatzsatzung Seite: 14
AZ:  20.2 - 05/2007



1. Änderungssatzung Hebesatzsatzung Seite: 15
AZ:  20.2 - 05/2007

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Büro Stadtrat Seelig (Tel.:Nr_670 152)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



1. Änderungssatzung Hebesatzsatzung Seite: 16
AZ:  20.2 - 05/2007

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2 - 05/2007_1

Betreff

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.00100
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0682/2003        Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



1. Änderungssatzung Hebesatzsatzung Seite: 17
AZ:  20.2 - 05/2007

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach

II. Begründung

Die defizitäre Haushaltssituation erfordert verschiedene Maßnahmen, damit mittelfristig zumindest ein
ausgeglichenes Ergebnis im Rahmen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit erreicht werden
kann. Eine dieser Maßnahmen betrifft notwendige Einnahmeerhöhungen.

Da der Haushalt 2007, der dem Stadtrat in seiner Sitzung am 27.04.2007 vorgelegt wurde, nur unter
Einplanung der zu erwartenden Mehreinnahmen aus einer Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer
B ausgeglichen erstellt werden konnte, wird die hierzu notwendige Satzungsänderung vorgeschlagen.

Nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes ist die Erhöhung der Hebesätze bis zum 30.06. eines
Jahres rückwirkend zum 01.01. möglich.

Dazu muss der Beschluss des Stadtrates bis spätestens 30. Juni 2007 gefasst werden.

Auf den als Anlage beigefügten Satzungsentwurf wird verwiesen.

Der Hebesatz soll für die Grundsteuer B von 350 v. H. auf 370 v. H. erhöht werden.

Die daraus resultierende Mehreinnahme für die Stadt Eisenach beläuft sich bei gleichbleibenden
Basiswerten auf 226.000 €.

Für den einzelnen Steuerpflichtigen ergibt sich aus der vorgeschlagenen Anhebung des Hebesatzes auf
370 v. H. ein um 5,7 % höherer Jahresbetrag. Dies bedeutet bei einem bis dato jährlich zu zahlenden
Grundsteuerbetrag von 140 € eine Erhöhung um 8 € auf 148 €.

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen:
Entwurf der 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer
und die Gewerbesteuer der Stadt Eisenach



2. Änderungssatzung Hebesatzsatzung Seite: 18
AZ:  AZ: 20.2 - 05/2007

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2 - 05/2007_2

Betreff

2. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.00300
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0682/2003 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



2. Änderungssatzung Hebesatzsatzung Seite: 19
AZ:  AZ: 20.2 - 05/2007

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach

II. Begründung

Die defizitäre Haushaltssituation erfordert verschiedene Maßnahmen, damit mittelfristig
zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis im Rahmen der Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit erreicht werden kann. Eine dieser Maßnahmen betrifft notwendige
Einnahmeerhöhungen.

Da der Haushalt 2007, der dem Stadtrat in seiner Sitzung am 27.04.2007 vorgelegt wurde, nur unter
Einplanung der zu erwartenden Mehreinnahmen aus einer Erhöhung des Hebesatzes für die
Gewerbesteuer ausgeglichen erstellt werden konnte, wird die hierzu notwendige Satzungsänderung
vorgeschlagen.

Nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes ist die Erhöhung der Hebesätze bis zum 30.06. eines
Jahres rückwirkend zum 01.01. möglich.

Dazu muss der Beschluss des Stadtrates bis spätestens 30. Juni 2007 gefasst werden.

Auf den als Anlage beigefügten Satzungsentwurf wird verwiesen.

Der Hebesatz soll für die Gewerbesteuer von 380 v. H. auf 390 v. H. erhöht werden.

Die daraus resultierenden Mehreinnahmen für die Stadt Eisenach belaufen sich bei gleichbleibenden
Basiswerten auf 239.850 €.

Für den einzelnen Steuerpflichtigen ergibt sich aus der vorgeschlagenen Anhebung des Hebesatzes auf
390 v. H. ein um 2,6 % höherer Jahresbetrag. Dies bedeutet bei einem bis dato jährlich zu zahlenden
Gewerbesteuervorauszahlungsbetrag von 10000 € eine Erhöhung um 260 € auf 10260 €.

Doht

Oberbürgermeister

Anlagen:
Entwurf der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für
die Grundsteuer und die Gewerbesteuer der Stadt Eisenach



3.Änderungssatzung Hundesteuersatzung Seite: 20
AZ:  20.2 05/2007

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2 05/2007

Betreff

3. Änderungssatzung zur Hundesteuersteuersatzung der Stadt Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.02200
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 886/97 Beschluss-Nr.: 0106/2000 Beschluss-Nr.: 0405/2001 Beschluss-Nr.:           



3.Änderungssatzung Hundesteuersatzung Seite: 21
AZ:  20.2 05/2007

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die 3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Die defizitäre Haushaltssituation erfordert verschiedene Maßnahmen, damit mittelfristig zumindest ein
ausgeglichenes Ergebnis im Rahmen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
Eisenach erreicht werden kann. Eine dieser Maßnahmen betrifft notwendige Einnahmeerhöhungen.

Aus diesem Grunde wird auch die Erhöhung der Hundes teuer vorgeschlagen, die unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Thüringer Kom munalabgabengesetzes und mit
der Maßgabe, dass die Hundesteuer als Jahressteuerb etrag zu veranschlagen ist,
allerdings frühestens zum 01.01. des Folgejahres mö glich wird.

Damit die beabsichtigte Erhöhung der Steuersätze zum 01.01.2008 fest im Konsolidierungs-programm
zur Einnahmeerhöhung verankert werden und auch in die Haushaltsplanung des Jahres 2008 einfließen
kann, ist eine frühestmögliche Beschlussfassung des Stadtrates im Jahr 2007 notwendig.

Auf den als Anlage beigefügten Satzungsentwurf wird verwiesen.

Die Steuersätze und ihre Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Stadt sind aus nachfolgender
Tabelle ersichtlich.

Satz bisher Vorgeschlagener neuer
Satz

Mögliche Mehreinnahme ab
2008

Normaltarif 42 €/Hund 60 €/Hund 35100 €
Tarif erm. 21€/Hund 30 €/Hund 648 €
Gefährlicher Hund 246 €/Hund 300 €/Hund 486 €
Summe 36234 €

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen:
Entwurf der 3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach



HH-Satzung und Wipla EB Stadtwerke 2007, Beratung u. Beschlussfassung Seite: 22
AZ:  20 20 01

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20 20 01

Betreff
Haushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2007
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : siehe HH-Entwurf
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : siehe HH-Entwurf

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



HH-Satzung und Wipla EB Stadtwerke 2007, Beratung u. Beschlussfassung Seite: 23
AZ:  20 20 01

I. Beschlussvorschlag

Die Ortschaftsräte empfehlen,
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,
der Werkausschuss empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und den Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2007 mit folgenden Eckdaten:

A. Haushaltssatzung der Stadt Eisenach

Das Haushaltsvolumen wird wie folgt festgesetzt:

- € -
Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 78.804.059
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 8.637.014
Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben 87.441.073

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt  1.395.279 €.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes ist nicht
vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf  242.500 €  festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  10.000.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze der Gemeindesteuern sollen durch Beschluss einer Änderungssatzung zu der vom
Stadtrat in 2003 beschlossenen Hebesatzsatzung  wie folgt festgelegt werden:

215 v. H. Grundsteuer A (unverändert)
370 v. H. Grundsteuer B (Erhöhung/ bisher 350 v. H.)
390 v. H. Gewerbesteuer (Erhöhung/ bisher 380 v. H.).

B. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Eisenach

Das Volumen des Wirtschaftsplanes wird wie folgt fe stgesetzt:

- € -
Erfolgsplan im Ertrag (einschl. Zins) 12.091.150

im Aufwand (einschl. Zins und Steuer) 12.306.200
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) - 215.050

Vermögensplan Einnahme und Ausgabe 516.400

Eine Kreditaufnahme wurde nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.



HH-Satzung und Wipla EB Stadtwerke 2007, Beratung u. Beschlussfassung Seite: 24
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II. Begründung

In der Sitzung des Stadtrates am 27.04.2007 wurden der Entwurf der Haushaltssatzung 2007 und des
Wirtschaftsplanes 2007 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse verwiesen.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht und zu den Einzelplänen sowie den Anlagen wird verwiesen.

Nach den erfolgten Haushaltsdiskussionen in den Ausschüssen, Fraktionen und Ort-schaftsräten soll nun
die Beschlussfassung erfolgen. Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates im Frühjahr 2006 sind
erstmals auch Informations- und Diskussionsveranstaltungen mit den Bürgern im Rahmen des
Bürgerhaushaltes 2007 vorgesehen. Die in der Vorlage dargestellten Eckdaten entsprechen den Werten
bei Einbringung des Haushaltsentwurfes.

Nach Beschlussfassung werden die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan umgehend der
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung und Würdigung zugeleitet.

Doht
Oberbürgermeister



HH-Satzung und Wipla EB Stadtwerke 2007, Beratung u. Beschlussfassung Seite: 25
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Seibicke (Tel.:Nr.204)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



SEG - Entgelte Freibad Seite: 26
AZ:  20.1/812410

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/812410

Betreff

Sportbad Eisenach GmbH (SEG)
Hier: Zustimmung zur Festsetzung privatrechtlicher Entgelte für die Nutzung der Sauna

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



SEG - Entgelte Freibad Seite: 27
AZ:  20.1/812410

I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Der durch die Geschäftsführung der Sportbad Eisenac h GmbH (SEG) vorgelegten
Entgeltübersicht (Anlage 1) für die Sauna des Bäder betriebes wird zugestimmt.

II. Begründung

Gem. § 26 Abs. 2 Nr. 10 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist die Zustimmung des Stadtrates,
bei der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte von Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50
% beteiligt ist, erforderlich.

Der Stadtrat hat in seiner 11. Sitzung am 27.05.2005 mit Beschluss-Nr: 0169/2005 die
Eintrittspreisgestaltung für das Freibad beschlossen. Nach Mitteilung der Geschäftsführung der SEG ist
vorgesehen, die Eintrittspreise für das Freibad auch für die Saison 2007 beizubehalten. Die Freibadsaison
soll am 18.05.2007 eröffnet werden.

Derzeit laufen die abschließenden Arbeiten zur Errichtung des Saunabereiches. Die Sauna soll Mitte Juni
in Betrieb gehen. Vorgeschaltet wird ein 4 – 6 wöchiger Probetrieb. Die Geschäftsführung schlägt für
den Betrieb der Saunalandschaft ein Preissystem erarbeitet, welches sich an der Preisstruktur
vergleichbarer Saunen in der Region Westthüringen orientiert. Auf die in Kopie beigefügte Vorlage für
die Aufsichtsratssitzung der SEG am 07.05.2007 wird im übrigen verwiesen.

Ein wichtiger Aspekt der Preisgestaltung ist die Zielstellung, aus dem Saunabetrieb Deckungsbeiträge für
die defizitären Geschäftsfelder Schwimmhalle und Freibad zu erzielen und damit den zu erwartenden
jährlichen Verlust der Gesellschaft reduzieren zu können.

Doht Lieske
Oberbürgermeister Bürgermeisterin

Anlagen
·  Beschlussvorlage an den Aufsichtsrat der SEG
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2.05/2007

Betreff

Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte
im Gebiet der Stadt Eisenach (Spielapparatesteuersatzung)
Hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.02110
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder
Sachwerte im Gebiet der Stadt Eisenach (Spielapparatesteuersatzung) wird zur Kenntnis genommen und
zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

II. Begründung

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 13.0 4.2005 die verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Erhebung der Spielapparates teuer präzisiert. Dies betrifft auch den in der
Satzung über die Erhebung einer Spielapparatesteuer  in der Stadt Eisenach
(Spielapparatesteuersatzung) vom 07.12.1998 verwend eten Stückzahlmaßstab, wonach die
Einspielergebnisse von Spielautomaten pauschal nach  der Anzahl der aufgestellten Automaten
besteuert werden. Betroffen sind nach den Ausführun gen des Gerichts allerdings nur
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten.

Das Bundesverwaltungsgericht hält die Besteuerung nach einem Wirklichkeitsmaßstab unter
bestimmten Voraussetzungen für geboten. Es stellt dabei darauf ab, dass der Charakter der
Spielautomatensteuer nach Art. 105 Abs. 2 a GG eine zumindest lockere Beziehung zwischen
dem Steuermaßstab und dem Spielaufwand der Benutzer erfordere. Diese Beziehung sei nicht
mehr gewahrt, wenn über einen längeren Zeitraum gemittelte Einspielergebnisse einzelner
Spielautomaten vorliegen, die mehr als 25 Prozent nach oben oder unten vom Durchschnitt der
Einspielergebnisse der Automaten mit Gewinnmöglichkeit im Satzungsgebiet abweichen. Diese
Feststellung ist möglich, nachdem sich das Automatengewerbe in einer gegenüber dem
Bundeswirtschaftsministerium abgegebenen Erklärung verpflichtet hat, alle Spielapparate mit
Gewinnmöglichkeit vom 1. Januar 1997 an mit elektronischen Zählwerken auszustatten, die
Ausdrucke über Kasseninhalt und Röhrenbestand liefern.

Die Steuerabteilung der Stadt Eisenach hat auf der Basis der freiwilligen Angaben der
Spielgeräteaufsteller für einen Zeitraum von 12 Monaten (Januar – Dezember 2005) einen
Durchschnitt der Einspielergebnisse gebildet und festgestellt, dass die tatsächlichen
Einspielergebnisse von diesem ermittelten Durchschnitt in den überwiegenden Fällen um mehr
als 25 Prozent nach oben bzw. unten abweichen.

Um die vorliegende wegen des darin normierten Stückzahlmaßstabs angreifbare Satzung „zu
heilen“, ist die neue Satzung rückwirkend zum Beginn des Jahres oder des Vierteljahres in
Kraft zu setzen, indem erstmals Widersprüche gegen die Heranziehungen zur
Spielapparatesteuer eingegangen sind, die mit dem Hinweis auf die Unzulässigkeit des
Stückzahlmaßstabs begründet waren. In der Stadt Eisenach wurden Rechtsbehelfe mit dieser
Begründung für den Januar 2005 eingelegt, sodass die Satzung der Stadt Eisenach zum
01.01.2005 in Kraft treten muss.

Die Selbstverpflichtungserklärung des Automatengewerbes bezieht sich nur auf die
Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit. Bisher sind auch nur in diesen Geräten elektronische
Zählwerke eingebaut. Daher wird vorgeschlagen, für Spielapparate ohne Gewinnmöglichkeit
den bisherigen Stückzahlmaßstab als Regelmaßstab beizubehalten.

Als Bemessungsgrundlage wird die Bruttokasse vorgeschlagen. Im § 3(1) der Satzung ist
dieser Begriff als „elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen abzüglich Röhren-
auffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld“ definiert.

Über die Höhe und die Entwicklung der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte liegen derzeit in
Thüringen noch keinerlei Erkenntnisse vor. Aus den ganz wenigen vereinzelt vorliegenden
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Apparateergebnissen hat der Gemeinde- und Städtebund Thüringen die Empfehlung
abgeleitet, dass für Apparate mit Gewinnmöglichkeit Steuersätze zwischen 8 bis 12 Prozent
denkbar erscheinen. In der Spielapparatesteuersatzung der Stadt Eisenach wurden 12 Prozent
angesetzt. Mit Steuersätzen in dieser Größenordnung könnten nach heutiger Einschätzung im
Durchschnitt der Fälle die heutigen Einnahmen nach dem Stückzahlmaßstab erreicht werden.

Als Alternative zur Besteuerung nach der Bruttokasse wird im § 5 der Satzung weiterhin die
Besteuerung nach dem Stückzahlmaßstab angeboten. Um einen ständigen Wechsel in die
vielleicht günstigere Variante zu unterbinden, wird die Wahl des anzuwendenden Tarifs für das
jeweilige Kalenderjahr und die Gesamtheit der Geräte eines Aufstellers festgeschrieben.

Für den Fall des rückwirkenden In-Kraft-Setzens der Satzung war zu beachten, dass die
Steuerschuld, die sich nach der neuen Bemessungsgrundlage ergibt, nicht die in der
Vergangenheit für den jeweiligen Vergleichszeitraum ermittelte Steuerschuld übersteigt. Dem
wurde in § 4 der Satzung Rechnung getragen, indem die in der bis dato zu Grunde liegenden
Satzung angesetzten Steuersätze bei Geräten mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen und an
sonstigen Aufstellorten als Höchstsätze eingetragen wurden.

Mangels ausreichender Erkenntnisse über die aus Sicht des Steuergläubigers Stadt Eisenach
notwendige und aus Sicht der Steuerschuldner zumutbare und vertretbare Höhe der
Steuersätze wird nicht zu vermeiden sein, dass für die Vergangenheit auch Steuererstattungen
und für die Zukunft auch Steuerausfälle in Kauf zu nehmen sind. Dies liegt in der ungewissen
Zahl von Fällen begründet, in denen eine Besteuerung nach der Bruttokasse zu geringeren
Steuerbeträgen führt als nach dem bisherigen Stückzahlmaßstab. Auf diese Problematik wurde
bereits in einer Berichtsvorlage im Oktober 2006: Erhebung der Spielapparatesteuer unter
Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hingewiesen.

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen

Entwurf der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder
Sachwerte im Gebiet der Stadt Eisenach (Spielapparatesteuersatzung)
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Hartmann Richter (Tel.:220)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapp arate und auf
das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der St adt Eisenach

(Spielapparatesteuersatzung) vom .................................

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch
Art. 5 des Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446) und der §§ 2 und 5 des Thüringer
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), hat der Stadtrat der Stadt
Eisenach in seiner Sitzung am
                   folgende Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und
auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Eisenach
(Spielapparatesteuersatzung) beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Stadt erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder
Sachwerte als örtliche Aufwandsteuer nach Maßgabe des in § 2 aufgeführten
Besteuerungstatbestandes.

§ 2
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestand

Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spiel- und
Geschicklichkeitsapparaten, soweit sie öffentlich zugänglich sind. Sportgeräte wie z.B.
Billard, Darts und Tischfußball sowie Musikautomaten unterliegen nicht der
Spielapparatesteuer.

§ 3
Bemessungsgrundlagen

(1) Bemessungsgrundlage ist
a) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit mit manipulationssicherem Zählwerk die

elektronisch gezählte Bruttokasse (Bruttokasse ist die elektronisch gezählte Kasse
zuzüglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld).

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit deren Anzahl pro angefangenem
Kalendermonat.

(2) Als manipulationssichere Apparate sind all jene Geräte zu betrachten, bei denen
eine fortlaufende und lückenlose Ermittlung von Daten, die zur Ermittlung der
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umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage nötig sind, durch manipulationssichere
Software gewährleistet wird.

(3) Verfügt ein Apparat über mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser
Einrichtungen als ein Apparat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind
solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge ausgelöst werden können.

§ 4
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenem Kalendermonat

a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 12 v.H. der Bruttokasse,
höchstens 105,00 Euro;

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 41,00 Euro;

b) in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsorten

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 12 v.H. der Bruttokasse,
höchstens 55,00 Euro;

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 21,00 Euro.

(2) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Abs. 1 nicht nachgewiesen wird
oder auf Antrag des Steuerschuldners (§ 5) beträgt die Steuer je Apparat und
angefangenem Kalendermonat

a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 105,00 Euro;

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 41,00 Euro;

b) in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsorten

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 55,00 Euro;

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 21,00 Euro.

(3) Für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt
werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum
Gegenstand haben beträgt die Steuer je Apparat und angefangenem Kalendermonat in
Spielhallen oder sonstigen Aufstellungsorten für Apparate mit oder ohne
Gewinnmöglichkeit 520,00 Euro.

(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger
Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben.

§ 5
Abweichende Besteuerung
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(1) Auf Antrag des Steuerschuldners kann eine Besteuerung nach der Anzahl der
aufgestellten Apparate erfolgen (Stückzahlmaßstab). Es gelten dann die in § 4 Abs. 2
aufgeführten Festbeträge je Apparat. Der Antrag auf abweichende Besteuerung ist
spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des Kalenderjahres zu stellen. Ein Wechsel zur
abweichenden Besteuerung erfolgt mit Beginn des Folgejahres.

(2) Die abweichende Besteuerung hat solange Gültigkeit, bis sie schriftlich gegenüber
der Kommune widerrufen wird. Eine Rückkehr zur Regelbesteuerung sowie erneute
Wechsel zur abweichenden Besteuerung sind jeweils nur zum Beginn des folgenden
Kalenderjahres zulässig.

(3) Werden im Satzungsgebiet mehrere Apparate mit Gewinnmöglichkeit betrieben, so
kann die abweichende Besteuerung für diese nur einheitlich beantragt werden.

§ 6
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist derjenige, dem die Erträge aus den aufgestellten Apparaten bzw.
Spieleinrichtungen im Sinne des § 2 zufließen (Aufsteller). Mehrere Steuerschuldner
sind Gesamtschuldner.

§ 7
Anzeigepflicht

Der Steuerschuldner hat die erstmalige Aufstellung eines Geldspiel- oder
Unterhaltungsapparates und jede Änderung hinsichtlich Art und Anzahl der Automaten
an einem Aufstellungsort bis zum 15. Tag des folgenden Kalendermonats der
Stadtverwaltung Eisenach auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck anzuzeigen.

§ 8
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuerschuld entsteht mit der Verwirklichung des Besteuerungstatbestandes.

(2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen. Bis zum 15.
Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonats ist bei der Stadtverwaltung Eisenach
eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. Die
errechnete Steuer ist am letzten Tag der Einreichungsfrist nach Satz 2 fällig. Die
unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung.

(3) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine
Steuererklärung nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Erklärung
festzusetzen ist. Die Steuer kann ggf. durch Schätzung festgesetzt werden und ist
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

(4) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs.
2 Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als
Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer
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des Zählwerk-Ausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne und den Kasseninhalt
enthalten müssen. Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und
Uhrzeit des Ausdrucks) des Auslesetages des Vormonats anzuschließen.

§ 9
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

(1) Zur Sicherung einer gleichmäßigen und vollständigen Festsetzung und Erhebung
der Spielapparatesteuer können die Bediensteten der Stadt Eisenach ohne vorherige
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung Geschäftsgrundstücke und
Geschäftsräume, bzw. Aufstellorte, von Steuerschuldnern während der Geschäfts- und
Arbeitszeiten betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung
erheblich sein können.

(2) Die Steuerschuldner und die von ihnen betrauten Personen haben auf Verlangen
der Bediensteten der Stadt Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, Zählwerk-
Ausdrucke und andere Unterlagen vorzulegen, Auskünfte zu erteilen und die
notwendigen Verrichtungen an den Apparaten und Spieleinrichtungen vorzunehmen,
damit die Feststellungen ermöglicht werden.

§ 10
In – Kraft - Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2005 in Kraft und ersetzt ab diesem
Zeitpunkt die Satzung über die Erhebung einer Spielapparatesteuer in der Stadt
Eisenach (Spielapparatesteuersatzung) vom 07.12.1998 (Thür. Allgemeine Nr. 294 v.
14.12.1998; Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 294 v. 14.12.1998),
geändert durch Art. 2 (1. Änderungssatzung) der Euroumstellungs- und –
anpassungssatzung I der Stadt Eisenach vom 26.09.2001 (Thür. Allgemeine Nr. 234 v.
06.10.2001; Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 234 v. 06.10.2001).

Eisenach, den
Stadt Eisenach

Siegel

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1 / 81 22 04

Betreff

Trink- und AbwasserVerband Eisenach – Erbstromtal
Hier: Übertragungsvertrag

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : Eigenbetrieb Stadtwerke
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : Eigenbetrieb Stadtwerke

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse



Übertragungsvertrag TAV Seite: 39
AZ:  20.1 / 81 22 04

Beschluss-Nr.: 0038/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuß empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Übertragungsvertrages mit den Anlagen 1 bis 19 für die
Übertragung der Aufgaben der örtlichen Wasserver- und der Abwasserent-sorgung auf den Trink-
und AbwasserVerband Eisenach - Erbstromtal wird zugestimmt.

II. Begründung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 01.10.2004 (Beschluss-Nr. 0038/2004) der Umwandlung des Trink-
und AbwasserVerbandes Eisenach – Erbstromtal (TAV) in einen Vollverband und damit der
Übertragung der Aufgaben der örtlichen Wasserversorgung und Abwasserent-sorgung auf den Verband
zugestimmt. Gleichzeitig wurde beschlossen, das im Zusammenhang mit den genannten Aufgaben
stehende Vermögen nebst zuzurechnender Schulden und das Personal mit notariellem
Übertragungsvertrag auf den TAV zu übertragen.

Die Übertragung wurde zum Stichtag 01.01.2005 vollzogen.

Zur Erarbeitung des umfangreichen Übertragungsvertrages war eine Vielzahl von Untersuchungen und
Vereinbarungen in Bezug auf strittige Fragen, wie z.B. die Finanzierung der Straßenentwässerung, mit
dem TAV zu treffen, die sich bis in das Jahr 2006 hinein erstreckten. Nunmehr liegt der Vertragsentwurf
sowie die damit verbundene Übertragungsbilanz vor. Auf den beigefügten Vertragsentwurf wird
verwiesen. Die Anlagen 1 – 19 zum Vertragsentwurf können im Büro Stadtrat eingesehen werden. Auf
eine Vervielfältigung der  Unterlagen wurde aus Kostengründen verzichtet.

Ausweislich der Übertragungsbilanz ergibt sich ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 2.411 T€, der seitens
des TAV an den Eigenbetrieb Stadtwerke zu leisten ist. Hinzu kommt eine Zinszahlung in Höhe von
28.689,16 Euro. Bisher hat der Eigenbetrieb Zahlungen von insgesamt 2.357.528,49 Euro erhalten, so
dass noch eine Restzahlung von rd 82 T€ offen ist. Diese Abschlusszahlung wird nach Unterzeichnung
des Übertragungsvertrages geleistet.

Um den Vertrag notariell abschließen zu können, ist aufgrund der erheblichen finanziellen Aus-
wirkungen für die Stadt Eisenach ein Stadtratsbeschluss notwendig.

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Dezernentin

Anlagen und Verteiler
·  Entwurf des Übertragungsvertrages (Anlagen 1 – 19 liegen im Büro Stadtrat zur Einsichtnahme aus)



Blockkonzept Marienstr. 6-28 Seite: 41
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Hartmann Klopfleisch (Tel.: 205)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

EB

10

11

66

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.15

Betreff

Blockkonzept Marienstr. 6 - 28
Hier: Selbstbindungsbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Blockkonzept Marienstr. 6-28 Seite: 43
AZ:  65.15

I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

in Selbstbindung die Umsetzung des „Blockkonzeptes Marienstraße 6 - 28“ gemäß der Anlage.

II. Begründung

Das Gebiet des Blockkonzeptes wird vom Philosophenweg, der Marienstr., der Barfüßerstr. und dem
Gelände des Kindergartens Barfüßerstr. 4/ Philosophenweg 7 begrenzt (vgl. Anlage S.5). Es befindet sich
im südlichen Bereich des Sanierungsgebietes Innenstadt.

Ziel des Blockkonzeptes und der - bereits bestehenden - Sanierungssatzung ist eine Neuordnung der
Grundstücke und eine Aufwertung der rückwärtigen Grundstücksflächen zugunsten verbesserter Wohn-
und Arbeitsverhältnisse durch Veränderungen in der Belichtung und Belüftung der Baustrukturen.
Durch Abbrüche nicht mehr benötigter Gebäude sollen insbesondere im Blockinnenbereich nutzbare
Freiflächen entstehen. Eine Grundstückneuordnung ermöglicht vorteilhaftere Zuschnitte von
Grundstücken zur besseren baulichen Nutzung mit ansprechendem Wohnwert, so dass vorhandene
Baulücken geschlossen werden. Betroffen sind dabei im Wesentlichen die Grundstücke der Marienstr. 14
– 26.

Zunächst soll über Gespräche unter Leitung der Stadtverwaltung und des Sanierungsträgers und
nachfolgende Vereinbarungen eine freiwillige Einigung zwischen den privaten Eigentümern herbeigeführt
werden. Ist eine freiwillige Einigung nicht zu erreichen, wird von Seiten der Abteilung Stadtentwicklung ein
Umlegungsverfahren zur Bodenordnung empfohlen.

Die erforderlichen Maßnahmen können durch Städtebaufördermittel unterstützt werden. Ein
Mitleistungsanteil von Seiten der Stadt ist dann entsprechend zu gewährleisten.

Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Eisenach wird die Umsetzung von privaten Einzelvorhaben
(Gebäudeabbrüche, privater Flächentausch) frühestens ab 2008 angestrebt und bei der
Haushaltsanmeldung für 2008 berücksichtigt (Haushaltsstellen: 61500.98790 „Zuschüsse private
Maßnahmen Stadtsanierung“ / 61500.36100 „Landeszuweisung für private Maßnahmen der
Stadtsanierung“). Gleiches gilt für das Umlegungsverfahren.

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

Anlagen und Verteiler

Blockkonzept (15 Seiten) -  alle Mitglieder des Stadtrates
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Rexrodt Menge Häfner (Tel.: 670-517)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65.1

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 66 66.63.1-07/01

Betreff

Öffentliche Widmung der Straße „Auf dem Ufer“ im Or tsteil Neuenhof

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400.65300.00

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

50.000

35.000,00
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Widmung Auf dem Ufer - Neuenhof Seite: 47
AZ:  66.63.1-07/01

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt

die Öffentliche Widmung der Straße „Auf dem Ufer“ im Or tsteil Neuenhof

II. Begründung

Öffentliche Straßen i.S.d. § 2 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) sind Straßen, Wege und
Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind.

Die Widmung erfolgt gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ThürStrG in Form der Allgemeinverfügung, durch die
Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhalten.

Die Straße „Auf dem Ufer“ ist bisher nicht durch eine Allgemeinverfügung gemäß § 6 ThürStrG
gewidmet. Eine Widmungsfiktion gemäß § 52 Abs. 6 ThürStrG, die die Widmung für vor dem In-Kratf-
Treten des ThürStrG bestehenden Straßen begründet, ist nicht zweifelsfrei anzunehmen, insbesondere
weil die Straßenparzelle durch eine Neuvermessung neu bestimmt werden mußte. Ein formaler
Widmungsakt nach § 6 ThürStrG ist deshalb klarstellend angebracht.

Die zu widmenden Flächen stehen im Eigentum der Stadt Eisenach, bzw. es liegt eine Zustimmung zur
Widmung gemäß § 6 Abs. 3 ThürStrG vor. Die Lage der Flächen ist dem beigefügten Flurkartenauszug
zu entnehmen.

Die Straße „Auf dem Ufer“ wird als Gemeindestraßen i.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ThürStrG eingestuft. Die
Widmung bezieht sich auf die allgemeine Nutzung für Fahrverkehr und Fußgängerverkehr. Träger der
Straßenbaulast für die Gemeindestraßen sind gemäß § 47 Abs. 2 ThürStrG die Gemeinden, hier also die
Stadt Eisenach. Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die Flurstücke den genannten Nutzungen
übergeben.

Lage:
Gemeinde: Eisenach Gemarkung: Neuenhof Flur: 2

Flurstücke: 114/4 Fläche: 732 m²
694/2 204 m²

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Hauptamtliche Beigeordnete

Anlage:
Flurkartenauszug
Zustimmung zur Widmung – Eigentümer 694/2
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Rexrodt Matthes Röth (Tel.:502)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65.1

65.3

Presse-
stelle

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I / III III/10/20 10-st

Betreff

Betriebssatzung für den Regiebetrieb der Stadt Eisenach
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Satzung "Amt f. Tiefbau und Grünflächen" Seite: 50
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I. Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Werkausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der Betriebssatzung für den Regiebetrieb der Stadt Eisenach
„Amt für Tiefbau und Grünflächen“ zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung an der
Werkausschuss und den Haupt- und Finanzausschuss.

II. Begründung

Der beigefügte Entwurf der Betriebssatzung für den Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau
und Grünflächen“ stellt die satzungsmäßige Grundlage für eine der Effizienzsteigerung dienende
Umstrukturierung von Tiefbauamt und Stadtwerken dar.

Er ist das Ergebnis der mehrmonatigen Beratung einer internen Arbeitsgruppe der Verwaltung. Der
Entwurf der Satzung wurde am 21.03.2007 dem Landesverwaltungsamt zur Stellungnahme und Prüfung
übersandt. Das am 09.05.2007 eingegangene Antwortschreiben der Aufsichtsbehörde ist als Anlage
beigefügt.

Tiefbauamt und Stadtwerke werden durch diese Umstrukturierung zusammengefasst und in ihrer
bisherigen Form verändert. Aus dem bisherigen Eigenbetrieb Stadtwerke wird ebenso wie aus dem
bisherigen Tiefbauamt rechtlich ein Regiebetrieb- und zwar ein sogenannter optimierter Regiebetrieb,
welcher die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes übernimmt, aber gleichzeitig Bestandteil der
allgemeinen Verwaltung ist. Möglich ist diese Konstruktion seit der Änderung der Thüringer
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) im vergangenen Jahr.
Hierbei wurde der § 3 Absatz 1 ThürEBV wie folgt gefasst:

Erweiterung des Geltungsbereichs
(1) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, Einrichtungen innerhalb der allgemeinen Verwaltung

(Regiebetriebe) ganz oder teilweise nach den Bestimmungen über die Wirtschaftsführung der
Eigenbetriebe zu führen, wenn die Abweichung von den allgemeinen kommunalwirtschaftlichen
Vorschriften nach Art und Umfang der Einrichtung zweckmäßig ist. In der Satzung können auch
Regelungen getroffen werden, die von einzelnen für Eigenbetriebe geltenden Bestimmungen
abweichen.

Ein Regiebetrieb ist eine rechtlich, leitungs- und haushaltsmäßig unselbstständige Einrichtung der
Kommunalverwaltung . Zumeist sind „traditionelle“ Regiebetriebe Hilfsbetriebe , die den Eigenbedarf
der Verwaltung abdecken (z. B. Bauhof, Reparaturbetrieb, Friedhofsgärtnerei...). Sie gelten nicht als
wirtschaftliche Betriebe. Verpflichtet wird vertraglich immer nur die Gemeinde wegen der fehlenden
Rechtsfähigkeit der Regiebetriebe. Die Haushaltsführung regelt sich bei den „traditionellen
Regiebetrieben“ nach den Vorschriften für das allgemeine kommunale Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen. Beim „optimierten Regiebetrieb“, wie im vorliegenden Fall, jedoch nach den
Bestimmungen über die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe. Man könnte den optimierten Regiebetrieb
auch als „Amt mit kaufmännischer Buchführung“ definieren.

Diese neue rechtliche- und organisatorische Struktur bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Effizienzverluste in der Zusammenarbeit werden minimiert
- Das kaufmännische Rechnungswesen wird nicht nur für den Bereich der derzeitigen
   Stadtwerke beibehalten, sondern kann auch noch auf das derzeitige Tiefbauamt

ausgedehnt werden. Dies stellt einen äußerst sinnvollen Ansatz im Hinblick auf
die Einführung der sog. „Doppik“ in der Gesamtverwaltung dar.
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- Die Synergieeffekte durch die Zusammenfassung aller handwerklich tätigen Bereiche
in den derzeitigen Stadtwerken werden erhalten und können noch intensiver genutzt werden

- Die Leitungswege sowie die Personal- und Organisationskompetenzen werden vereinheitlicht
- Für den hoheitlichen Tätigkeitsbereich der bisherigen Stadtwerke wird eine

noch höhere Rechtssicherheit erreicht und gleichzeitig die hoheitliche Tätigkeit des derzeitigen
Tiefbauamtes uneingeschränkt weiter gewährleistet.

- Die Zahl der Leitungsstellen kann, mit dem Effekt der entsprechenden Kosteneinsparung,
reduziert werden.

Das neue Amt für Tiefbau und Grünflächen mit seinen insgesamt rd. 134 Stellen wird
– wie die derzeitigen Organisationseinheiten auch- dem Dezernat III zugeordnet werden.
Die derzeitigen Planungen zur inneren Struktur des künftigen Amtes erhalten Sie
ebenfalls nachrichtlich als Anlage.

Durch diese Struktur wird die Steuerbarkeit des Amtes ebenso wie durch die weitgehend
gemeinsame räumliche Unterbringung gewährleistet.

Nach Beschlussfassung durch den Stadtrat wird die Verwaltung unverzüglich die erforderlichen
organisatorischen und haushaltstechnischen Schritte zur Umsetzung einleiten. Darüber hinaus werden
auch noch weitere Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, unabhängig von der Struktur des
Regiebetriebes, untersucht werden.

Doht                                                                      Rexrodt
Oberbürgermeister hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen und Verteiler
- Satzungsentwurf
- Schreiben Thür. Landesverwaltungsamt
- Entwurf Organigramm des Amtes (nachrichtlich)

Verteiler: alle Stadträte
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Strathmann Strathmann (Tel.:101eingeben)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

III

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Uwe Schenke
Stadtrat

 Herrn Oberbürgermeister
 Matthias Doht
 Markt 2
 Eisenach                       09.04.2007

Antrag

  Zum Erhalt der e-on Thüringen

Die Spitze von e-on hat einen Konzernumbau angekündigt. Davon betroffen wären auch die Stadt
Eisenach, die Aktien am Unternehmen hält.

1. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, sich über den Thüringer Gemeinde- und
Städtebund dafür einzusetzen, dass die e-on Thüringen als eigenständiges Unternehmen, an
denen die Thüringer Kommunen, so auch die Stadt Eisenach, beteiligt sind, erhalten bleibt.

2. Der Oberbürgermeister hat den Stadtrat laufend über den Sachstand und seine Aktivitäten
im Sinne des Punktes 1 zu unterrichten

Begründung:

E-on hat angekündigt, die e-on Thüringen zu zerschlagen und in eine neugeordnete
Konzernstruktur zu integrieren.
Damit gebe es in Thüringen kein eigenständiges e-on Unternehmen mehr. Eisenach ist, wie eine
Vielzahl von Thüringer Kommunen, als Aktionär an e-on Thüringen beteiligt.
Zur Sicherung einer Regionalstruktur bei der Energieversorgung muss e-on Thüringen als
selbständiges Unternehmen erhalten bleiben.
In der Folge der Zerschlagung von e-on  Thüringen würde der Aktienanteil von Eisenach stark
verringert.

Schenke
Stadtrat
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An den Oberbürgermeister der Stadt Eisenach

Antrag an die Stadtratssitzung am 25. 05. 2007

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Der Oberbürgermeister wird gebeten, sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
dafür einzusetzen, allen nach Asylbewerberleistungsgesetz berechtigten Personen in
Eisenach, auch den in der Gemeinschaftsunterkunft lebenden Asylbewerber/innen, statt
Wertgutscheinen den ihnen zustehenden Betrag in Bargeld auszuzahlen.

2. Der Oberbürgermeister wird weiterhin gebeten, ein Konzept zur dezentralen
Unterbringung aller in Eisenach lebenden Asylbewerber/innen und Flüchtlingen in
Einzelunterkünften bzw. in Wohngemeinschaften dem Stadtrat vorzulegen.

Begründung:

Auszug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz §3 Grundleistungen:
Absatz 2: „Bei einer Unterbringung … im Sinne des § 44 des AsylbwlG können, soweit es nach
den Umständen erforderlich ist, anstelle von vorrangig zu gewährenden Sachleistungen nach
Absatz 1 Satz 1 Leistungen in Form von Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren
Abrechungen oder von Geldleistungen im gleichen Wert gewährt werden.“
Die Form von Leistungen – Geld oder Sachleistungen – nach §§ 3-7 AsylbwlG steht
weitgehend im Ermessen der Behörden. Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt geben
flächendeckend Barleistungen aus, in weiteren vier Bundesländern werden mit Ausnahme
weniger Kommunen Geldleistungen gewährt.
Auch in Thüringen geht mit der Stadt Jena eine Kommune einen eigenständigen Weg. In
Eisenach müssen sich Familien, die im Asylbewerberheim leben, durch das Gutscheinsystem
auf wenige und zum Teil überteuerte Einkaufsläden beschränken. Artikel 1 und 20 des
Grundgesetzes stellen das Recht des Einzelnen, am gesellschaftlichen Leben materiell,
individuell und kommunikativ teilzunehmen, in den Vordergrund. Asylbewerber in Eisenach
werden daran gehindert, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen.
Allen Bürger/innen sollte es gleichberechtigt möglich sein, ihre Bedarfsdeckung an
Lebensmitteln, Kleidung, Kultur und Bildung frei zu gestalten. Mit einem „Taschengeld“ von
rund 40 € Bargeld ist dies ausgeschlossen.
Darüber hinaus ist das Asylbewerberheim seit Jahren nicht ausgelastet. Durch eine dezentrale
Unterbringung, wie es in vielen Städten bereits Praxis ist, würde den Asylbewerbern mehr
Lebensqualität gegeben. Zusätzlich ergibt sich eine finanzielle Entlastung des Stadthaushaltes.

Eisenach, den 04. 05. 07

Fritz Hofmann
Fraktionsvorsitzender

Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 51  Jugend- und Schulverwaltungsamt
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          Gebäude: Markt 22
Stadtratsfraktion Auskunft erteilt: Frau V. Stephan
Die Linke.PDS Telefon: (0 36 91) 670 762
          Telefax: (0 36 91) 670 912
          E-Mail:

          viola.stephan@eisenach.de

          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

27.04.2007

Anfrage vom 24.04.2007 – Reg.-Nr. 231/07

Sehr geehrte Stadtratsmitglieder,

die Anfrage zu den Horteinrichtungen in der Stadt Eisenach kann von Seiten der Stadtverwaltung Eisenach nur in
Bezug auf die Horteinrichtung in der Kindertagesstätte „Hedwig von Eichel“, Altstadtstraße, beantwortet werden.
Die Horteinrichtung in der Altstadtstraße hat Montag bis Freitag von 6:00 – 17 Uhr geöffnet und ist zwischen den
Feiertagen am Jahresende ganztägig geschlossen.
In dieser Einrichtung ist gemäß § 14 Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) eine Erzieherin mit 0,9 VBE (36 Wochenstunden) ohne
Befristung hinsichtlich ihres Arbeitsvertrages beschäftigt.

Alle anderen Horteinrichtungen der Stadt Eisenach sind integrativer Bestandteil der Grundschulen und damit
hinsichtlich ihrer fachlich-inhaltichen Ausrichtung, der Personalbemessung und
-besetzung sowie der Öffnungszeiten dem Kultusministerium/Staatlichen Schulamt zugeordnet, sodass dazu von der
Stadtverwaltung keine Aussagen getroffen werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Doht
Oberbürgermeister

-

¾
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18.05.2007

Anfrage vom 05.05.2007 – Reg. Nr. 233/ 2007

Sehr geehrte Stadtratsmitglieder,

nachfolgend die Beantwortung Ihrer o.g. Anfrage:

Vorbemerkung

Die gesetzliche Neuregelung, insbesondere im § 8 a SGB VIII ist lediglich deklaratorischer Art. Sie ändert nicht die
geltende Rechtslage, sondern akzentuiert sie. Anhaltspunkte für Gefährdungen zu erkennen und das
Gefährdungsrisiko abzuschätzen, gehörten schon immer zu den grundlegendsten Aufgaben der Jugendämter. Der mit
dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) akzentuierte  Schutzauftrag ist das aus dem
Artikel 6 Abs.2 Satz 2 GG hergeleitete staatliche Wächteramt.

Zur Sicherstellung des Schutzauftrages wurden in Eisenach mit 24 freien Trägern von Einrichtungen und
Diensten der Jugendhilfe (siehe Anlage) Vereinbarungen nach § 8a Abs. 2 SGB VIII abgeschlossen.
In diesen Vereinbarungen sind im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen u.a. das Verfahren bei
der Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten und die Abschätzung des Gefährdungsrisikos, die
Information und Anweisung der Mitarbeiter der freien Träger, der Datenschutz, die Einbeziehung von
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten und die Auflage zur Prüfung der persönlichen Eignung von
beschäftigten Mitarbeitern nach § 72 a SGB VIII verankert.
Den Vereinbarungen angefügt ist eine Liste mit beispielhaften gewichtigen Anhaltspunkten für eine
Kindeswohlgefährdung und eine Liste mit namentlich benannten, insoweit erfahrenen Fachkräften und deren
Erreichbarkeit.
Unabhängig davon gibt es in der Stadt Eisenach mit dem Jugendamt, den Beratungsstellen der
Diakonissenhausstiftung in der Clemdastr. 2, der AWO am Frauenberg 1 oder des Kinderschutzdienstes in der
Hospitalstr. 9  bereits spezifische Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und deren Familien bei
Gefährdungssituationen.

zu Nr. 1: Mit welchen Trägern wurden noch keine Ver einbarungen gemäß § 8a Abs. 2
SGB VIII abgeschlossen?

Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Eisenach wurden mit allen Trägern von Einrichtungen und Diensten
Vereinbarungen zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen abgeschlossen!
Der Abschluß von Vereinbarungen mit Trägern von Veranstaltungen (kurzfristig geplante und zeitlich begrenzte
Angebote) ist von der gesetzlichen Verpflichtung nach § 8 a Abs. 2 SGB VIII ausgenommen. Trotzdem hat die Stadt
Eisenach mit wichtigen Trägern, die regelmäßig und/ oder auf Dauer Kinder- und Jugendliche betreuen,
entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen (Jugend hilft Jugend e.V., Kreissportbund zur Umsetzung für seine
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Mitglieds(sport)vereine, NaturFreunde Eisenach e.V., Verkehrswacht Wartburgkreis- Region Eisenach e.V.,
Wartburgensemble e.V.).

zu Nr. 2 Wie wird der Fortbildungsbedarf bei den Trä gern im Zusammenhang mit der
Wahrnehmung des Schutzauftrages eingeschätzt?

Am 17.05. 2006 fand im Rahmen der Netzwerkes der Jugendarbeit mit MitarbeiterInnen von
Jugendeinrich-tungen/-projeken und am 08.06.2006 mit allen MitarbeiterInnen der städtischen
Kindertageseinrichtungen eine Fortbildung zum Thema „Leitlinien zur Durchsetzung des Schutzauftrages
bei Kindeswohlgefährdung“ statt.
Eine, für das Frühjahr 2007 geplante Fortbildungsveranstaltung der Abteilung Jugend für freie Träger der
Jugendhilfe und Schulen fand leider nur eine geringe Resonanz, so daß diese Veranstaltung ausfallen
mußte.

Trotzdem wird von der Verwaltung ein hoher Fortbildungsbedarf eingeschätzt!

Insbesondere in den Kindertagesstätten, in denen eine besonders große Zahl von Kindern bis zum
Schuleintritt betreut wird, findet deshalb zum Thema Kindeswohlgefährdung am 15.05.2007 nochmals
eine gesonderte Fortbildung mit den LeiterInnen aller Eisenacher Kindertagesstätten statt.
Eine, ebenfalls separate Fortbildungsveranstaltung ist mit Übungsleitern/ Trainern bzw.
Verantwortlichen in Sportvereinen geplant.

Um das entsprechende Netzwerk für den Schutz von Kindern in der Stadt Eisenach weiter zu entwickeln sowie
zukünftig noch sicherer und abgestimmter arbeiten zu können, gab es im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Hilfen
zur Erziehung“ im April diesen Jahres ein  Treffen aller, von den freien Trägern benannten Fachkräfte (u.a. der
Beratungsstellen, ambulante Dienste freier Träger, Kinderschutzdienst und der Polizei).

Für den Herbst 2007 wurde  vereinbart, eine regiona le Kinderschutzkonferenz als Fortbildungs-
und Koordinierungsangebot für Eisenach, ggf. gemein sam mit dem Wartburgkreis zu organisieren
und dazu wichtige andere Professionen wie z.B. Just iz, Staatsanwaltschaft/ Polizei, Staatliches
Schulamt/ Schulen, Gesundheitsamt/ Klinikum/ Ärzte,  freie Träger der Jugendhilfe und die ARGE
einzuladen.

Unabhängig davon sind die freien Träger entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarungen zur
Gewährleistung  der Information ihrer Fachkräfte über das Verfahren und die Anweisung dieser
Fachkräfte zu entsprechendem Handeln verpflichtet.

zu Nr. 3 Wie wird mit Trägern der Jugendverbandsarbeit verfahren, die keine hauptamtlichen
Fachkräfte beschäftigen, aber dennoch Leistungen nach SGB VIII erbringen?

Bei Jugendverbänden wird auf die Beantwortung der F rage 1 im Absatz 2 verwiesen, nach dem
bereits mit einigen Trägern – ohne rechtliche Verpf lichtung -zusätzliche Vereinbarungen
abgeschlossen wurden.
Darüber hinaus wird derzeit geprüft, inwieweit der Stadtjugendring Eisenach e.V. bei seinen
Mitgliedsvereinen auf die Umsetzung des Verfahrens bei der Wahrnehmung von gewichtigen
Anhaltspunkten und der Abschät-zung des Gefährdungs risikos bei Kindeswohlgefährdungen
hinwirken kann.

In der Ausbildung ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter (mit Jugendleiter Card) gehört die Vermittlung von
rechtlichen Kenntnissen zur Aufsichtspflicht, zum Sexualstrafrecht, zum Jugendschutzgesetz und zu kon-kreten
Bedingungen zur Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung in Eisenach zum Ausbil-dungsstandard.
Im  Herbst 2007 ist ein Tagesseminar für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit geplant.

Einen ähnlichen, rechtlichen  Ausbildungsstandard (in der Regel über Belehrungen) erhalten alle Mitarbeiter, die
über 1- € - Jobs, als ehrenamtliche Betreuer oder sonstige Personen, die zusätzlich in den Jugendtreffs der Ortsteile
oder den größeren Kinder- und Jugendeinrichtung / Diensten tätig sind.

Mit freundlichen Grüßen

Doht
Oberbürgermeister

-
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22. 05. 2007

Anfrage – Reg.-Nr. 234/2007

Sehr geehrter Herr Schenke,

nach Zuarbeit der ARGE Eisenach möchte ich Ihnen nachfolgend antworten:

Zu 1.
Wie viele Sperren und Sanktionen wurden gegen jugendliche Langzeitarbeitslose seit der Einführung des SGB II
verhängt?

Sperren gibt es im Bereich SGB II nicht. Die eingeleiteten Sanktionen gegen Jugendliche werden nicht gesondert
statistisch erfasst, sondern sind in der Gesamtstatistik „Sanktionen“ enthalten.
Zahlen können daher nicht genannt werden.

Zu 2.
Wie hat sich das Verhalten der Jugendlichen nach diesen Sanktionen verändert? Ist eine Integration in den
Arbeitsmarkt gelungen?

Bei einigen Jugendlichen führten die Sanktionen zur Abmeldung aus der Leistung, da sie vermutlich ihre
Nebenbeschäftigung nun hauptberuflich ausüben. Einige Jugendliche zeigten auch nach mehrmaligen Sanktionen
keine Veränderung in ihrem Verhalten und lehnen auch weiterhin jegliche Aktivierungsmaßnahmen ab. Hierbei
handelt es sich vorrangig um Drogen-/Alkoholabhängige und Migranten.
Bei einem großen Anteil ist jedoch  eine Integration gelungen, da diese sich einsichtig zeigten.

Zu 3.
Wie vielen Jugendlichen wurden Maßnahmen nach § 15a angeboten, wie viele Jugendliche haben diese
Sofortangebote abgelehnt und wie viele Jugendliche wurden mit welchen Sanktionen dafür bestraft?

Auch hierüber sind keine statistischen Daten vorhanden bzw. ist eine Erhebung gesetzlich nicht vorgesehen.

Zu 4.
Wie hat sich die Zahl der Haushalte von jungen Menschen mit eigenem ALG II-Anspruch nach
dem 15. Lebensjahr seit Einführung des SGB II entwickelt?
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Die Zahl der Haushalte von jungen Menschen mit eigenem Anspruch auf ALG II sinkt ständig. Im Dezember 2005
waren es 256, diese Zahl hielt sich bis ca. August 2006. Im November 2006 sank die Zahl auf 234 und im Dezember
2006 waren es lediglich nur noch 134, zur Zeit 170. Aber auch hier ist eine Reduzierung zu erwarten.

Zu 5.
Wie viele Jugendliche konnten aufgrund der Neuregelungen des SGB II dauerhaft in Arbeit oder einer Ausbildung
vermittelt werden?

Die Vermittlung von Jugendlichen in Ausbildung war bis 31. 12. 2006 Aufgabe der Agentur. Im Beratungsjahr
2005/2006 wurden 364 Jugendliche in Ausbildung vermittelt.
In Arbeit wurden durch die ARGE seit 01. 01. 2005 ca. 800 Jugendliche vermittelt.

Mit freundlichem Gruß

Doht
Oberbürgermeister

  


